
Statuten der  
„Interessengemeinschaft 

österreichischer Autorinnen 
und Autoren“ 

 
 

§ 1 Name 
 
Der Verein führt den Namen „Interessen-
gemeinschaft österreichischer Autorinnen 
und Autoren“ („IG Autorinnen Autoren“). 
 
 

§ 2 Sitz und Tätigkeit 
 
2.1. Der Verein hat seinen Sitz in Wien. 
2.2. Seine Tätigkeit erstreckt sich über 

das Gebiet der Republik Öster-
reich. 

 
 

§ 3 Zweck 
 
3.1. Der Verein ist nicht auf Gewinn 

ausgerichtet. 
3.2. Der Verein hat den Zweck, die be-

ruflichen, rechtlichen und sozialen 
Interessen der österreichischen 
Autorinnen und Autoren sowie je-
ner Autorinnen und Autoren, die 
in Österreich leben und publizie-
ren oder gelebt und publiziert ha-
ben, zu vertreten. 

3.3. Der Verein verfolgt den Zweck, in-
dem er insbesondere: 

3.3.1. die Berufskolleginnen und Berufs-
kollegen und die Öffentlichkeit über 
die Belange der österreichischen 
Autorinnen und Autoren sowie je-
ner Autorinnen und Autoren, die in 
Österreich leben und publizieren 
oder gelebt und publiziert haben, 
mit Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit 
informiert, hiezu Vorträge, Ver-
sammlungen und Diskussionen 
veranstaltet sowie periodische und 
andere Publikationen herausgibt. 

3.3.2. die Interessen der österreichischen 
Autorinnen und Autoren gegen-
über Behörden und Vertretungs-
körperschaften durch Eingaben 
und Anregungen zu gesetzlichen 
Maßnahmen wahrnimmt und sie in 
beruflichen Angelegenheiten durch 
rechtliche, steuerliche und wirt-
schaftliche Beratung fördert. 

3.3.3. mit anderen Organisationen öster-
reichischer und ausländischer Ur-

heberinnen und Urheber in Verbin-
dung tritt, um die Vertretung der 
Interessen aller Urheberinnen und 
Urheber im In- und Ausland zu ko-
ordinieren und das Ausmaß des 
Rechtsschutzes auf nationalem 
und internationalem Gebiet zu er-
weitern. 

3.3.4. mit Organisationen zusammenar-
beitet und Einrichtungen schafft, 
die verfolgten Autorinnen und Au-
toren Schutz und Unterstützung 
bieten. 

3.3.5. seine Mitglieder und diejenigen der 
ihm als juristische Personen ange-
hörenden Interessenvertretungen 
als Urheberinnen und Urheber 
von Sprachwerken jeder Art, ein-
schließlich solcher nach § 2 Z 3 
UrhG, jedoch mit Ausnahme von 
Computerprogrammen, als reprä-
sentative Vereinigung von Urhebe-
rinnen und Urhebern vertritt, ins-
besondere im Zusammenhang mit 
der Verhandlung und dem Ab-
schluss von Vergütungsregeln im 
Sinn des § 37b Abs 4 bis Abs 6 
UrhG idF 2021 oder sonstigen kol-
lektiven vertraglichen Regelungen 
im kulturellen Bereich. 

 
 

§ 4 Mittel 
 
Der Verein deckt seinen Aufwand durch 
folgende Mittel: 
 
1. Mitgliedsbeiträge. 
2. Erträge aus Veranstaltungen, Publi-

kationen und sonstigen vereinseige-
nen Unternehmungen. 

3. Sonstige Zuwendungen von Mitglie-
dern und anderen Personen. 

4. Erträge aus Kooperationen und Ko-
produktionen. 

5. Subventionen aus Bundesmitteln und 
Landesmitteln sowie anderen öffent-
lichen Mitteln. 

 
Zur Erreichung des Vereinszwecks kann 
ein Hilfsbetrieb eingerichtet werden. 
 
 

§ 5 Mitgliedschaft 
          
5.1. Ordentliche Mitglieder können ju-

ristische Personen sein, deren 
Zweck die Förderung der Interes-
sen österreichischer Autorinnen 
und Autoren ist, sowie 

5.2. physische Personen, wenn sie 
ständig oder vorübergehend in 
Österreich lebende Autorinnen 
und Autoren oder österreichischer 
Herkunft oder deren Rechtsnach-
folgerinnen oder Rechtsnachfolger 
sind. 

5.3.1. Als außerordentliche Mitglieder 
können jene physischen und juris-
tischen Personen zugelassen wer-
den, die die Zwecke des Vereins för-
dern, aber an den Rechten und 
Pflichten der Vereinsmitglieder 
nicht teilhaben wollen oder können. 

5.3.2. Die außerordentlichen Mitglieder 
besitzen weder das Stimmrecht 
noch das aktive oder passive 
Wahlrecht. 

 
 

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
6.1. Der Antrag auf Mitgliedschaft hat 

schriftlich zu erfolgen. 
6.2. Über die Aufnahme entscheidet der 

Vorstand, sie erfolgt durch vom Vor-
stand damit beauftragte Personen. 

 
 

§ 7 Erlöschen der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft erlischt 
 
7.1. bei physischen Personen durch 

den Tod, bei juristischen Personen 
durch den Wegfall der Rechtsper-
sönlichkeit. 

7.2. durch Austritt, der jederzeit mit so-
fortiger Wirkung erfolgen kann. 

7.3.1. durch Ausschluss, der auf Grund 
eines mit zwei Dritteln Mehrheit 
der Stimmen gefassten Beschlus-
ses durch den Vorstand erfolgt, 
wenn ein Mitglied das Ansehen 
des Vereines schädigt, gegen die 
Statuten und Beschlüsse des Ver-
eins handelt oder sonst den Ver-
einszweck oder die Interessen des 
Vereins gefährdet. 

7.3.2 Zur Beschlussfassung über den 
Ausschluss eines Mitgliedes ist die 
Teilnahme von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Vorstands erforder-
lich.  

7.3.3. Die Beschlussfassung kann auch 
schriftlich im Umlaufweg erfolgen. 

7.3.4. Das ausgeschlossene Mitglied hat 
das Recht, binnen 14 Tagen nach 
schriftlicher Bekanntgabe des Aus-
schlusses die Schlichtungsstelle 



im Wege eines schriftlichen Antra-
ges auf Überprüfung des Aus-
schlussbeschlusses anzurufen.  

7.3.5. In diesem Falle ist der Ausschluss 
bis zur Entscheidung der Schlich-
tungsstelle ausgesetzt. 

 
 

§ 8 Rechte und Pflichten  
der Mitglieder 

 
8.1. Ordentliche Mitglieder sind natür-

liche Personen und juristische Per-
sonen. 

8.1.1. Natürliche Personen wählen bei 
den Regionalversammlungen Dele-
gierte, die sie in der Generalver-
sammlung vertreten. Diesen steht 
in den Regionalversammlungen das 
aktive und passive Wahlrecht zu. 

8.1.2. Vertretungen juristischer Personen 
haben das aktive Wahlrecht so-
wohl in Regionalversammlungen 
als auch in der Generalversamm-
lung. 

8.2. Die Mitglieder haben Zugang zu 
den zur Verfügung gestellten Leis-
tungen und Einrichtungen des Ver-
eins.  

8.2.1. Ordentliche Mitglieder können sich 
in der Ausübung ihrer Rechte 
durch Bevollmächtigte vertreten 
lassen. Eine Bevollmächtigte/ein 
Bevollmächtigter kann höchstens 
zwei Stimmen auf sich vereinen. 
Die Vollmachten bedürfen der 
Schriftform. 

8.3. Die Mitglieder sind verpflichtet, die 
Zwecke des Vereins zu fördern, die 
Statuten zu befolgen und die von 
der Generalversammlung festge-
setzten Mitgliedsbeiträge zu ent-
richten. 

 
 

§ 9 Organe 
 
Die Organe des Vereins sind: 
 
1.  die Generalversammlung 
2.  die Regionalversammlungen 
3.  das Präsidium 
4.  der Vorstand 
5.  die Geschäftsführung 
6.  die Rechnungsprüfer/innen 
7.  die Schlichtungsstelle 
 
 

§ 10 Die Generalversammlung  
 
10.1.     Die ordentliche Generalver-

sammlung wird einmal jährlich 
im Auftrag des Vorstandes durch 
die Geschäftsführung einberufen. 

10.2.     Außerordentliche Generalver-

sammlungen sind binnen vier 
Wochen einzuberufen, wenn 
dies vom Vorstand beschlossen 
oder von ordentlichen Mitglie-
dern, die wenigstens zehn Pro-
zent der Stimmen repräsentie-
ren, schriftlich unter Angabe von 
Gründen verlangt wird. Liegt ein 
schriftlich begründeter Antrag 
der Rechnungsprüfer/innen vor, 
der einen Verstoß des Leitungs-
organes gemäß § 21 Abs. 5 Ver-
einsgesetz 2002 feststellt, ist ei-
ne außerordentliche Generalver-
sammlung unverzüglich einzu-
berufen. 

10.3.     Die Einladung zur Generalver-
sammlung erfolgt schriftlich un-
ter Bekanntgabe der Tagesord-
nung wenigstens 14 Tage vor ih-
rem Zusammentritt. 

10.4.     Den Vorsitz führt der Präsident/
die Präsidentin oder seine/ihre 
Stellvertretung. 

10.5.     Der Generalversammlung sind 
vorbehalten: 

10.5.1.  die Entgegennahme des Jahres-
berichtes über das abgelaufene 
Geschäftsjahr. 

10.5.2.  die Genehmigung des Jahresab-
schlusses und die Entlastung 
des Vorstandes.  

10.5.3.  die Wahl des Präsidiums und 
der Mitglieder des Vorstandes. 

10.5.4.  die Wahl der Rechnungsprüfe-
rinnen und Rechnungsprüfer 
und der Mitglieder der Schlich-
tungsstelle. 

10.5.5.  die Festsetzung von Mitglieds-
beiträgen. 

10.5.6.  Statutenänderungen und Be-
schlüsse zur Geschäftsordnung. 

10.5.7.  die Beschlussfassung über die 
Auflösung des Vereins. 

10.6.     Die Generalversammlung fasst 
weiters Beschlüsse zur Tätigkeit 
und zu den Vorhaben des Vereins. 

10.7.     Jedes ordentliche Mitglied ge-
mäß Absatz 5.1. und jede/jeder 
Regionaldelegierte gemäß § 11 
sowie die Mitglieder des bisheri-
gen Vorstandes haben in der Ge-
neralversammlung eine Stimme. 

10.8.     Die dem Verein als Mitglieder 
angehörenden juristischen Per-
sonen können in der Generalver-
sammlung nur entweder durch 
ihre vertretungsbefugten Organe 
oder durch mit schriftlicher Voll-
macht ausgewiesene Bevoll-
mächtigte vertreten sein. 

10.9.     Die Generalversammlung ist be-
schlussfähig, wenn mindestens 
ein Viertel der Stimmberechtig-
ten anwesend ist. 

10.10.   Wenn die zur Beschlussfähigkeit 
notwendige Zahl der Stimmbe-
rechtigten zur festgesetzten Stun-
de nicht erreicht ist, findet ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwe-
senden oder vertretenen Stimm-
berechtigten die Generalver-
sammlung eine halbe Stunde 
später statt. 

10.11.   Die Generalversammlung fasst ih-
re Beschlüsse im allgemeinen mit 
einfacher Mehrheit der Stimmen.  

10.12.   Statutenänderungen sowie Be-
schlüsse zur Auflösung des Ver-
eins bedürfen der Zweidrittel-
mehrheit. 

10.13.1. Für den Fall, dass in einer Ge-
neralversammlung, in der keine 
statutarisch vorgesehenen Neu-
wahlen erfolgen, ein Misstrau-
ensantrag gegen ein Mitglied 
des Präsidiums oder den Vor-
stand mit Zweidrittelmehrheit 
angenommen wird, ist unver-
züglich eine Generalversamm-
lung zur Neuwahl der nicht 
mehr besetzten Vereinsorgane 
einzuberufen. 

10.13.2. Wird nicht allen Organen das 
Misstrauen ausgesprochen, füh-
ren die verbleibenden Organe 
die Geschäfte weiter, wird allen 
Organen das Misstrauen ausge-
sprochen, wird die Führung der 
Geschäfte auf die unter § 14.4. 
vorgesehene Vertretung der Ge-
schäftsführung übertragen.  

 
 

§ 11. Die Regionalversammlungen 
 
Einberufen zu Regionalversammlungen 
wird in Jahren vor Generalversammlun-
gen mit Vorstandswahlen, die Einberu-
fung erfolgt im Auftrag des Vorstandes 
durch die Geschäftsführung. Für sie gel-
ten die Bestimmungen des § 10 sinnge-
mäß. Eine Regionalversammlung ist ein-
zuberufen für den Bereich eines oder 
mehrerer Bundesländer. Die Festsetzung 
des Bereiches obliegt dem Vorstand. Die 
Regionalversammlung wählt für jede an-
gefangenen 50 dem Bereich angehören-
den ordentlichen Mitglieder eine/n Dele-
gierte/n, der/die diese Mitglieder in der 
Generalversammlung vertritt. Erweist sich 
die Durchführung einer Regionalver-
sammlung als unmöglich, wird die Wahl 
schriftlich durchgeführt. 
 
 

§ 12 Das Präsidium 
 
12.1. Das Präsidium besteht aus der 

Präsidentin/dem Präsidenten und 



zwei Stellvertreterinnen oder Stell-
vertretern und wird parallel zur 
Vorstandsperiode von der General-
versammlung gewählt. Es nimmt 
stimmberechtigt an den Vorstand-
sitzungen und an der Generalver-
sammlung teil. 

12.2. Die Präsidentin/Der Präsident re-
präsentiert den Verein und führt 
den Vorsitz in den Vorstandssit-
zungen und in der Generalver-
sammlung. 

12.3. Ist die Präsidentin/der Präsident 
verhindert, so wird sie/er durch 
seine Stellvertreterinnen oder Stell-
vertreter vertreten. 

12.4. Ist das Präsidium verhindert, wird 
von den anwesenden Stimmbe-
rechtigten aus ihrer Mitte eine Lei-
tung der Vorstandssitzung oder 
der Generalversammlung gewählt. 

12.5. Steht das gesamte Präsidium dem 
Verein nicht mehr zur Verfügung, 
ist unverzüglich eine außerordent-
liche Generalversammlung einzu-
berufen, die ausschließlich die 
Wahl eines neuen Präsidiums zum 
Gegenstand hat. 

 
 
§ 13 Der Vorstand 
 
13.1.1.  Der gewählte Vorstand besteht 

aus wenigstens 5 und höchstens 
14 Mitgliedern, die zusätzlich 
zum Präsidium von der General-
versammlung gewählt werden. 

13.1.2.  Es steht dem gewählten Vor-
stand frei, weitere Mitglieder zu 
kooptieren, die ebenfalls stimm-
berechtigt sind. 

13.2.     Der Vorstand fasst gemeinsam 
mit dem Präsidium seine Be-
schlüsse mit einfacher Mehrheit 
der Stimmen. 

13.3.     Er ist beschlussfähig, wenn 
sämtliche seiner Mitglieder und 
das Präsidium ordnungsgemäß 
eingeladen wurden und mindes-
tens die Hälfte teilnimmt oder 
vertreten ist. 

13.4.     Der Vorstand hat alle Angelegen-
heiten auszuführen, die nicht 
anderen Organen vorbehalten 
sind.  

13.5.     Die Funktionsdauer des Vorstan-
des beträgt zwei Jahre. 

13.6.     Bei gleichzeitigem Rücktritt von 
mehr als der Hälfte der Mitglie-
der des Vorstandes ist unverzüg-
lich eine außerordentliche Gene-
ralversammlung zur Wahl eines 
neuen Vorstands einzuberufen. 

 
 

§ 14 Die Geschäftsführung 
 
14.1. Der Vorstand bestimmt gemein-

sam mit dem Präsidium den/die 
Geschäftsführer/in. Er/sie ist dem 
Vorstand und dem Präsidium ge-
genüber rechenschaftspflichtig 
und kann von diesen in einer Vor-
standssitzung abberufen werden. 
Die Funktionsdauer des Ge-
schäftsführers/der Geschäftsführe-
rin beginnt und endet mit der 
Funktionsperiode des Vorstandes. 

14.2. In welchem Arbeitsverhältnis die 
Geschäftsführungstätigkeit ausge-
übt wird, wird durch eine Verein-
barung mit dem Vorstand geregelt. 
Es können Personen aus dem Vor-
stand oder aus dem Präsidium mit 
der Geschäftsführung beauftragt 
werden. 

14.3. Die/Der Geschäftsführer/in vertritt 
den Verein nach außen. Ihr/Ihm 
obliegt die laufende Geschäftsfüh-
rung des Vereins nach den Be-
stimmungen der Geschäftsord-
nung und den Beschlüssen des 
Vorstandes und der Generalver-
sammlung. 

14.4. Im Fall der vorübergehenden Ver-
hinderung des Geschäftsführers/
der Geschäftsführerin wird die Ge-
schäftsführung durch eine vom 
Vorstand bestimmte Stellvertre-
tung wahrgenommen. Die Stellver-
tretung des Geschäftsführers/der 
Geschäftsführerin setzt sich aus 
zwei gewählten Mitgliedern des 
Vorstands und/oder des Präsidi-
ums und zwei Angestellten der IG 
Autorinnen Autoren, welche ge-
meinsam die Geschäfte für die 
Dauer der Verhinderung führen, 
zusammen. 

 
 

§ 15 Die Rechnungsprüfer/innen 
 
15.1. Die ordentliche Generalversamm-

lung wählt jeweils für die Dauer 
von zwei Jahren zwei Rechnungs-
prüfer/innen, die weder dem Vor-
stand noch dem Präsidium ange-
hören dürfen. 

15.2. Den Rechnungsprüfer/inne/n ob-
liegt die Prüfung der Finanzgeba-
rung des Vereins im Hinblick auf 
die Ordnungsgemäßheit der Rech-
nungslegung und die statutenge-
mäße Verwendung der Mittel. Sie 
haben das Ergebnis der Rech-
nungsprüfung der ordentlichen 
Generalversammlung vorzulegen.

15.3. Sind sie an der Teilnahme an der 
Generalversammlung verhindert, 
genügt ein schriftlicher Bericht. 

 
 

§ 16 Die Schlichtungsstelle 
 
16.1. Zur Schlichtung von allen aus dem 

Vereinsverhältnis entstehenden 
Streitigkeiten ist eine vereinsinterne 
Schlichtungsstelle einzuberufen. 
Sie setzt sich aus Mitgliedern der 
IG Autorinnen Autoren zusammen. 

16.2. Die Schlichtungsstelle besteht aus 
einer/einem Vorsitzenden und zwei 
stellvertretenden Vorsitzenden so-
wie maximal drei zusätzlichen Mit-
gliedern. 

16.3. Funktionen in der Schlichtungs-
stelle sind unvereinbar mit allen 
anderen Vereinsfunktionen. 

16.4. Die Mitglieder der Schlichtungs-
stelle werden von der Generalver-
sammlung für sechs Jahre ge-
wählt. Die Schlichtungsstelle ist 
bei Ausscheiden von Mitgliedern 
berechtigt, bis zur nächsten Gene-
ralversammlung selbständig Mit-
glieder nachzubesetzen. 

16.5. Die Schlichtungsstelle ist befugt, 
Rat auch bei Nichtmitgliedern ein-
zuholen.  

16.6. Die Schlichtungsstelle fällt ihre 
Entscheidung nach Anhörung der 
Streitparteien. Sie entscheidet 
nach bestem Wissen und Gewis-
sen. Die Schlichtungsstelle hat ih-
re Entscheidungen zu dokumen-
tieren. 

 
 

§ 17 Das Vereinsjahr 
 
Das Vereinsjahr ist mit dem Kalenderjahr 
ident. 
 
 

§ 18 Auflösung des Vereins 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Weg-
fall des bisherigen begünstigten Vereins-
zweckes ist das verbleibende Vermögen 
für gemeinnützige Zwecke iSd §§ 34 ff 
der Bundesabgabenordnung zu verwen-
den, welche durch Beschluss der auflö-
senden Generalversammlung zu benen-
nen sind. 
 

Die Geschäftsführung, 29.4.2022 
Der Vorstand, 18.5.2022 

Die Generalversammlung, 4.6.2022 
(einstimmig) und (Ergänzungsbeschluss 

§ 3.3.5) 25.2.2023 (einstimmig) 
 
 


